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§ 27b IPRG Persönliche
Rechtswirkungen der eingetragenen

Partnerschaft
 IPRG - IPR-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.11.2022

§ 27b.

Die persönlichen Wirkungen der eingetragenen Partnerschaft sind zu beurteilen

1. 1.nach dem Recht des Staates, in dem die eingetragenen Partner ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt

haben, mangels eines solchen nach dem Recht des Staates, in dem beide ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt

gehabt haben, sofern ihn einer von ihnen beibehalten hat;

2. 2.nach dem gemeinsamen, mangels eines solchen nach dem letzten gemeinsamen Personalstatut der

eingetragenen Partner, sofern es einer von ihnen beibehalten hat, wenn die Voraussetzungen für die Anwendung

des in Z 1 bestimmten Rechts nicht vorliegen oder soweit dieses Recht die persönlichen Rechtswirkungen der

eingetragenen Partnerschaft nicht regelt;

3. 3.sonst nach österreichischem Recht; dieses ist auch anzuwenden, soweit das nach Z 2 maßgebende Recht die

persönlichen Rechtswirkungen der eingetragenen Partnerschaft nicht regelt.
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